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Bek. Nr. 1 

Stadt Laufen 
 

Bekanntmachung der Regierung von Oberbayern 
Planfeststellung für das Bauvorhaben 

B 20 Freilassing - Burghausen 
Ortsumfahrung Laufen 

(Planfeststellung nach §§ 17 ff. FStrG in Verbindun g  
mit Art. 72 ff. BayVwVfG und §§ 1 ff. PlanSiG) 

Bekanntmachung vom 30. Oktober 2020 
Aktenzeichen 4354.32_02-10-1 

 
1. Auf Antrag des Staatlichen Bauamtes Traunstein hat die Regierung von Oberbayern mit Beschluss vom 9.10.2020 den Plan 

für den Bau der B 20 Ortsumfahrung Laufen von Bau-km 0+000 bis Bau-km 4+835 nach §§ 17 ff. FStrG in Verbindung mit 
Art. 72 ff. BayVwVfG festgestellt. 

 
2. Der festgestellte Plan umfasst insbesondere folgende Planunterlagen: 
 

Erläuterungen und Lageplan der Änderungen zur 1. Tektur  
Erläuterungsbericht mit 1. Tektur 
Übersichtskarte; Übersichtslage- und Übersichtshöhenplan 
5 Lagepläne mit Legende 
22 Höhenpläne 
Landschaftspflegerische Begleitplanung mit 5 Plänen und Maßnahmenblättern und tabellarischer Gegenüberstellung 
5 Grunderwerbspläne und Grunderwerbsverzeichnis 
Regelungsverzeichnis 
Widmung/Umstufung/Einziehung mit Lageplan 
Ermittlung der Belastungsklassen und 6 Regelquerschnitte 
Immissionstechnische Untersuchungen und Lagepläne der Immissionsorte 
Wassertechnische Untersuchungen und Pläne 
Umweltfachliche Untersuchungen mit Bestands- und Konfliktplan; spezielle artenschutzrechtliche Prüfung; FFH-Vorprüfung 
und Kartierungsbericht Fauna 
Umweltverträglichkeitsstudie mit Anlagen und Karten 
Verkehrsuntersuchung mit Leistungsfähigkeitsnachweisen 
 
Daneben sind den festgestellten Unterlagen weitere Unterlagen nachrichtlich beigefügt, insbesondere die Unterlagen zur 
untersuchten bahnparallelen Variante 2a. 

 
3. Der Planfeststellungsbeschluss wurde mit zahlreichen Nebenbestimmungen zum Natur- und Landschaftsschutz, Gewässer-

schutz, Verkehrslärmschutz, Schutz der Landwirtschaft sowie zum Schutz weiterer öffentlicher und privater Interessen 
verbunden. 

 
4. Dem jeweiligen Straßenbaulastträger der in dem Planfeststellungsbeschluss festgestellten oder angepassten Straßen 

wurde unter Auflagen wasserrechtliche Erlaubnisse zum Einleiten des gesammelten Straßenoberflächenwassers in das 
Grundwasser und zum Teil in den Steinbachl erteilt.  

 
5. Im Planfeststellungsbeschluss wird die Widmung, Umstufung und Einziehung bestehender öffentlicher Straßenflächen 

verfügt. 
 
6. In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, Forderungen und Anregungen 

entschieden worden. Die im Verfahren vorgebrachten Einwendungen wurden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch 
Änderungen des Planes, Zusicherung des Vorhabensträgers oder Nebenbestimmungen des Beschlusses entsprochen 
wurde oder sie sich nicht im Laufe des Anhörungsverfahrens auf andere Weise erledigt haben. 

 
7. Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, Ludwigstraße 23, 80539 München, erhoben werden.  
Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden.  
Als Zeitpunkt der Bekanntgabe gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist, es sei denn, es wurde eine individuelle Bekanntgabe 
vorgenommen. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer 
Frist von zehn Wochen nach Klageerhebung anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist 
vorgebracht werden, sind durch das Gericht nur zuzulassen, wenn der Kläger die Verspätung genügend entschuldigt. Dies 
gilt nicht, wenn es mit geringem Aufwand möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Klägers zu ermitteln. Der 
Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen. Die Frist zur Begründung der Klage kann durch 
den Vorsitzenden oder den Berichterstatter auf Antrag verlängert werden, wenn der Kläger in dem Verfahren, in dem die 
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angefochtene Entscheidung ergangen ist, keine Möglichkeit der Beteiligung hatte. § 6 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
ist nicht anzuwenden (§ 17e Abs. 5 FStrG). 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss 
kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses gestellt und begründet werden. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechts-
anwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedsstaats der Euro-
päischen Union, eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, 
der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, 
durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte zugelassen sind 
dort auch berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder (§§ 67 Abs. 4 Satz 7, Abs. 2 Nr. 4 VwGO). 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von Ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Auf-
gaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
einschließlich der von Ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

 
8. Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses vorzunehmen wären, wird die Zustellung gemäß Art. 74 

Abs. 5 BayVwVfG durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Nach § 3 Abs. 1 S. 1 PlanSiG wird die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses und der Unterlagen durch die Veröffent-
lichung im Internet ersetzt.  
Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen sind daher ab dem 4.11.2020 für zwei Wochen auf der Internetseite 
der Regierung von Oberbayern unter  

 
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/planfeststellung/abgeschlossene_pv_beschluesse/planung_bau/index.html  
 
 abrufbar. 
 
9. Als zusätzliches Informationsangebot nach § 3 Abs. 2 S. 1 PlanSiG werden eine Ausfertigung des Beschlusses und eine 

Ausfertigung des festgestellten Planes in der Zeit vom 4. November 2020 bis einschließlich 17. November 20 20 bei der  
 

Stadt Laufen, 
Rathausplatz 1, 
83410 Laufen 

 
und bei der 

 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 

Moosweg 2 - Saaldorf 
83416 Saaldorf-Surheim 

 
zur Einsicht ausgelegt. Zum Gesundheitsschutz im Rahmen der Corona-Pandemie wird dringend gebeten, nach Möglichkeit 
vorrangig von der Internet-Veröffentlichung Gebrauch zu machen. Soweit Betroffene oder Einwender dennoch das Rathaus 
zur Einsichtnahme aufsuchen wollen oder wegen der Schlüsselnummer des Grunderwerbsverzeichnisses aufsuchen 
müssen, bitten wir Sie, sich vorher wegen der Sicherheitsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz telefonisch mit Ihrer 
Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen und einen Termin zur Einsicht in die Antragsunterlagen zu vereinbaren. 
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir zu beachten, dass die Einsichtnahme selbst in einem gesonderten Raum 
stattfinden muss, der nur einzeln oder in einer Gruppe entsprechend der örtlich geltenden Größe betreten werden kann. 
Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Anforderungen zum Gesundheitsschutz! 

 
10. Mit Ende der oben genannten Auslegungsfrist gilt der Beschluss allen Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwen-

dungen erhoben haben, als zugestellt. Das gilt nicht für die Beteiligten, denen der Planfeststellungsbeschluss gegen 
Empfangsbestätigung oder mit Postzustellungsurkunde individuell zugestellt worden ist.  

 
11. Nach der öffentlichen Bekanntmachung im Oberbayerischen Amtsblatt kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum Ablauf 

der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich bei der Regierung 
von Oberbayern (Hausanschrift: Maximilianstraße 39, 80538 München, Postanschrift: Regierung von Oberbayern, 80534 
München) angefordert werden.  

 
12. Diese Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Laufen sowie auf der Internetseite der Gemeinde 

Saaldorf-Surheim bereitgestellt und ist über folgenden Link erreichbar: 
 

https://stadtlaufen.de/ bzw. https://www.saaldorf-surheim.de/ 
 
13. Wir weisen darauf hin, dass die Einwender, die im Planfeststellungsbeschluss gesondert erwähnt sind, aus Datenschutz-

gründen mit Nummern angegeben sind. Der auslegenden Gemeinde wird eine Entschlüsselungsliste zur Verfügung gestellt. 
Nach Namensnennung werden durch Bedienstete der Kommunen Einsicht nehmenden Einwendern die zugehörigen 
Nummern mitgeteilt.  

 
14. Für das Bauvorhaben wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Sie ist im Planfeststellungsbeschluss 

enthalten. 
 
 
Laufen, den 30. Oktober 2020 
Stadt Laufen 
 
Hans Feil , Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 2 
Markt Marktschellenberg 

 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Auslegung der Satzung über die Lückenfüllung innerh alb  
einer bestehenden Splittersiedlung im Außenbereich  

(Außenbereichssatzung „Friedensbergweg“) 
 
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28. Juli 2020 die Satzung über die Lückenfüllung innerhalb einer bestehenden 
Splittersiedlung im Außenbereich (Außenbereichssatzung „Friedensbergweg“) beschlossen. 
 
Ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung liegen die Satzung und Begründung im Rathaus des Marktes Marktschellenberg, 
Salzburger Str. 2, I. OG, während der allgemeinen Dienststunden aus. Jedermann kann diese Unterlagen einsehen und über 
ihren Inhalt Auskunft verlangen. Sie werden auch im Internet unter www.gemeinde.marktschellenberg.de zur Verfügung gestellt. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird diese Satzung wirksam. 
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
BauGB genannten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen von Satzungen unbeachtlich ist, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber dem Markt geltend gemacht worden ist. 
 
Ebenso sind Mängel in der Abwägung nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sieben Jahren seit 
der Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber dem Markt geltend gemacht werden. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist in beiden Fällen darzulegen. 
 
Außerdem können Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlangen, wenn einer der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile entstanden ist. Die Fälligkeit des Anspruches entsteht durch schriftlichen Antrag beim Entschädi-
gungspflichtigen. 
 
Der Anspruch erlischt gemäß § 44 Abs. 4 BauGB, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile entstanden sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Marktschellenberg, den 28. Oktober 2020 
Markt Marktschellenberg 
 
Ernst , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 3 

Markt Teisendorf 
 

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 
 

Auf Grund des Art. 3. Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der Markt Teisendorf folgende  
 

Satzung : 
 

§ 1 
Steuertatbestand 

 
1Das Halten eines über vier Monaten alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Steuerfreiheit 

 
Steuerfrei ist das Halten von  
 
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

 
a)  Hunden in Tierhandlungen, 

b)  Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke 
gehalten werden, 

 
2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-

Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Auf-
gaben dienen, 
 

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 
 

4. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 
 

5. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, 
den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen, 

 
6. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwergehörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind. 
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§ 3 
Steuerschuldner, Haftung 

 
(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse 

seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder 
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 
 

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner. 
 

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 
 

§ 4 
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

 
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr 

erfüllt werden. 
 

(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstan-
den und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, entfällt dieses Kalenderjahr die weitere 
Steuerpflicht für den anderen Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten 
Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit 
einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den 
verstorbenen oder veräußerten Hund gegolten hat. 
 

(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalen-
derjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, 
ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu 
zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 

 
§ 5 

Steuermaßstab und Steuersatz 
 

(1) 1Die Steuer beträgt 
 

für den ersten Hund 50,00 € 
für den zweiten Hund 100,00 € 
für jeden weiteren Hund 150,00 € 
für jeden Kampfhund 500,00 €. 
 

2Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzuset-
zen. 3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. 
 

(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tiere auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Grup-
pen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden. 

 
§ 6 

Züchtersteuer 
 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hün-

din, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 2 Nr. 1 
Buchstabe a bleibt unberührt. 
 

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5.  
 

§ 7 
Steuerermäßigung 

 
(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 

 
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 300 m Luftlinie 

von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind, 
 

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben, 

 
3. Hunde, die die für Therapiehunde vorgesehenen Prüfungen mit Erfolg abgelegt haben. 

 

2Sie Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für die jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind 
sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt. 
 

(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentli-
chen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermä-
ßigt sich die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird 
längstens für die ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Ausnahme in den Haushalt gewährt. 
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§ 8 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Ste uerermäßigung 

 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 

Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung darzulegen und auf 
Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn 
des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend. 
 

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 und keine Steuerermäßigung nach § 7 gewährt. 
 

§ 9 
Entstehen der Steuerpflicht 

 
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines 
Kalenderjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. 
 

§ 10 
Fälligkeit der Steuer 

 
Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 15. Mai eines jeden Kalenderjahres und ohne 
Aufforderung weiter zu entrichten, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides. 
 

§ 11 
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

 
(1) Wer einen über vier Monaten alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Her-

kunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebe-
nenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 
 

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im 
Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 
 

(3) Wird gegen die Anmeldefrist verstoßen, so muss der Halter ein Verwarnentgelt in Höhe von 30,00 € leisten. Wird das Ver-
warnentgelt nicht bezahlt, wird aufgrund der Ordnungswidrigkeit ein Bußgeldverfahren gemäß KAG (Kommunalabgaben-
gesetz) eingeleitet. 
 

(4) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund 
außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter 
ist verpflichtet, einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen 
als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 
 

(5) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn 
veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Ge-
meinde weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde 
zurückzugeben. 
 

(6) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines 
Monats nach Wegfall anzuzeigen. 

 
§ 12 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2020 tritt die Hundesteuersatzung vom 1. Januar 2007 außer Kraft. 
 
 
Teisendorf, den 5. Oktober 2020 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung der Marktgemeinde Teisendorf über di e Einziehung einer Teilstrecke  
der ehemaligen Gemeindeverbindungsstraße von Ramste tten nach Koppelstadt  

gemäß Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Straßen- und Wegege setz – BayStrWG –  
 
Die im Markt Teisendorf gewidmete Teilstrecke der Gemeindeverbindungsstraße von Ramstetten nach Koppelstadt wird mit Wir-
kung vom 1. Januar 2021 eingezogen. 
 
Die einzuziehende Teilstrecke beginnt bei der Südgrenze des Wegegrundstücks Fl. Nr. 1008 Gemarkung Holzhausen (km 0,067) 
und endet beim Schnittpunkt mit der neu gebauten Straßenteilstrecke (km 0,309). 
 
Die Einziehungsunterlagen können im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, zweites Obergeschoß, Zimmer Nr. 208 während der 
allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
 

 schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
• [Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge 

der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Teisendorf, den 21. Oktober 2020 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser , Erster Bürgermeister 
 
 

 
 
 
Bek. Nr. 5 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung der Marktgemeinde Teisendorf über di e Einziehung  
von Teilstrecken der ehemaligen Ortsstraße „Weg zum  Gadl“  

gemäß Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Straßen- und Wegege setz – BayStrWG –  
 
Die im Markt Teisendorf gewidmeten Teilstrecken der ehemaligen Ortsstraße in Oberteisendorf „Weg zum Gadl“ werden mit 
Wirkung vom 1. Januar 2021 eingezogen. 
 
Folgende Teilstrecken werden eingezogen: 
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1. Teilstrecke: 
 
Anfangspunkt :   Abzweigung von der Ortsstraße Thumbergweg 

Endpunkt :   Nordgrenze des Grundstücks Fl. Nr. 81 Gemarkung Oberteisendorf 
 
2.  Teilstrecke: 
  

Anfangspunkt :  Einmündung in die Zufahrt zu den Anwesen Thumbergweg 13, 15, und 17 

Endpunkt :   Südgrenze des Grundstücks Fl. Nr. 81 Gemarkung Oberteisendorf 
 
Die einzuziehenden Teilstrecken haben eine Länge von km 0,164. 
 
Die Einziehungsunterlagen können im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, zweites Obergeschoß, Zimmer Nr. 208 während der 
allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
 

 schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
• [Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge 

der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Teisendorf, den 21. Oktober 2020 
Markt Teisendorf  
 
Thomas Gasser , Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 6 
Markt Teisendorf 

 
Bekanntmachung der Marktgemeinde Teisendorf über di e Umstufung einer Teilstrecke  
des bestehenden öffentlichen Feld- und Waldweges „D er Sägemühlweg“, Fl. Nr. 929/1  

Gemarkung Teisendorf zum beschränkt-öffentlichen We g  
gemäß Art. 7 Abs. 1 Bayerisches Straßen- und Wegege setz – BayStrWG –  

 
Die im Markt Teisendorf gewidmete Teilstecke des öffentlichen Feld- und Waldweges „Der Sägemühlweg“, Fl. Nr. 929/1 Gemar-
kung Teisendorf wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021 zum beschränkt-öffentlichen Weg umgestuft. 
 
Die umzustufende Teilstrecke beginnt bei der Einmündung in den Fußweg nach Schödling (km 0,000) und endet bei der Einmün-
dung in die Kreisstraße BGL 12 (km 0,106). 
 
Künftiger Straßenbaulastträger ist der Markt Teisendorf. 
 
Die Verfügung und Rechtsbehelfsbelehrung kann während der normalen Öffnungszeiten beim Markt Teisendorf, Poststraße 14, 
83317 Teisendorf, Zimmer Nr. 206 (Tel. 08666/9889-33) eingesehen werden. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
 

 schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
• [Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge 

der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Teisendorf, den 26. Oktober 2020 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 7 

Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden  
zur 20. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Gemeinderat stellte die 20. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden in seiner Sitzung 
am 27.4.2020 fest. Die Änderung betrifft den südlichen Bereich des Bebauungsplans Nr. 13 „Altes Forsthaus“. 
 
Mit Bescheid vom 10.8.2020 (Az: 311.2 BLP1317/2017) hat das Landratsamt Berchtesgadener Land die 20. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden genehmigt.  
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 20. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. Jedermann kann die Änderungen des 
Flächennutzungsplans (Planzeichnung mit Begründung und Umweltbericht) im Rathaus Ramsau, Im Tal 2, Zimmer 13 während 
der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Hinweise : 
 
Gemäß §§ 214 und 215 BauGB 
 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs.1 BauGB wird hingewiesen.  
 
Unbeachtlich werden demnach  
 

1.  eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Ramsau 
b. Berchtesgaden unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Gemäß § 44 BauGB 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretenen Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Ramsau b. Berchtesgaden, den 27. Oktober 2020 
Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
 
Herbert Gschoßmann , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 8 

Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 

Planfeststellung für das Bauvorhaben 
B 20 Freilassing - Burghausen 

Ortsumfahrung Laufen 
Planfeststellung nach §§ 17 ff. FStrG in Verbindung   

mit Art. 72 ff. BayVwVfG und §§ 1 ff. PlanSiG 
Bekanntmachung vom 30. Oktober 2020 

Aktenzeichen 4354.32_02-10-1 
 
1. Auf Antrag des Staatlichen Bauamtes Traunstein hat die Regierung von Oberbayern mit Beschluss vom 9.10.2020 den Plan 

für den Bau der B 20 Ortsumfahrung Laufen von Bau-km 0+000 bis Bau-km 4+835 nach §§ 17 ff. FStrG in Verbindung mit 
Art. 72 ff. BayVwVfG festgestellt. 

 
2. Der festgestellte Plan umfasst insbesondere folgende Planunterlagen: 

 
Erläuterungen und Lageplan der Änderungen zur 1. Tektur  
Erläuterungsbericht mit 1. Tektur 
Übersichtskarte; Übersichtslage- und Übersichtshöhenplan 
5 Lagepläne mit Legende 
22 Höhenpläne 
Landschaftspflegerische Begleitplanung mit 5 Plänen und Maßnahmenblättern und tabellarischer Gegenüberstellung 
5 Grunderwerbspläne und Grunderwerbsverzeichnis 
Regelungsverzeichnis 
Widmung/Umstufung/Einziehung mit Lageplan 
Ermittlung der Belastungsklassen und 6 Regelquerschnitte 
Immissionstechnische Untersuchungen und Lagepläne der Immissionsorte 
Wassertechnische Untersuchungen und Pläne 
Umweltfachliche Untersuchungen mit Bestands- und Konfliktplan; spezielle artenschutzrechtliche Prüfung; FFH-Vorprüfung 
und Kartierungsbericht Fauna 
Umweltverträglichkeitsstudie mit Anlagen und Karten 
Verkehrsuntersuchung mit Leistungsfähigkeitsnachweisen 
 
 

Daneben sind den festgestellten Unterlagen weitere Unterlagen nachrichtlich beigefügt, insbesondere die Unterlagen zur 
untersuchten bahnparallelen Variante 2a. 

 
3. Der Planfeststellungsbeschluss wurde mit zahlreichen Nebenbestimmungen zum Natur- und Landschaftsschutz, Gewässer-

schutz, Verkehrslärmschutz, Schutz der Landwirtschaft sowie zum Schutz weiterer öffentlicher und privater Interessen 
verbunden. 

 
4. Dem jeweiligen Straßenbaulastträger der in dem Planfeststellungsbeschluss festgestellten oder angepassten Straßen 

wurde unter Auflagen wasserrechtliche Erlaubnisse zum Einleiten des gesammelten Straßenoberflächenwassers in das 
Grundwasser und zum Teil in den Steinbachl erteilt.  

 
5. Im Planfeststellungsbeschluss wird die Widmung, Umstufung und Einziehung bestehender öffentlicher Straßenflächen 

verfügt. 
 
6. In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, Forderungen und Anregungen 

entschieden worden. Die im Verfahren vorgebrachten Einwendungen wurden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch 
Änderungen des Planes, Zusicherung des Vorhabensträgers oder Nebenbestimmungen des Beschlusses entsprochen 
wurde oder sie sich nicht im Laufe des Anhörungsverfahrens auf andere Weise erledigt haben. 

 
7. Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, Ludwigstraße 23, 80539 München, erhoben werden.  
Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden.  
Als Zeitpunkt der Bekanntgabe gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist, es sei denn, es wurde eine individuelle Bekanntgabe 
vorgenommen. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer 
Frist von zehn Wochen nach Klageerhebung anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist 
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vorgebracht werden, sind durch das Gericht nur zuzulassen, wenn der Kläger die Verspätung genügend entschuldigt. Dies 
gilt nicht, wenn es mit geringem Aufwand möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Klägers zu ermitteln. Der 
Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen. Die Frist zur Begründung der Klage kann durch 
den Vorsitzenden oder den Berichterstatter auf Antrag verlängert werden, wenn der Kläger in dem Verfahren, in dem die 
angefochtene Entscheidung ergangen ist, keine Möglichkeit der Beteiligung hatte. § 6 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
ist nicht anzuwenden (§ 17e Abs. 5 FStrG). 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss 
kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses gestellt und begründet werden. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechts-
anwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedsstaats der Euro-
päischen Union, eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, 
der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, 
durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte zugelassen sind 
dort auch berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder (§§ 67 Abs. 4 Satz 7, Abs. 2 Nr. 4 VwGO). 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von Ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
einschließlich der von Ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

 
8. Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses vorzunehmen wären, wird die Zustellung gemäß Art. 74   

Abs. 5 BayVwVfG durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Nach § 3 Abs. 1 S. 1 PlanSiG wird die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses und der Unterlagen durch die Veröffent-
lichung im Internet ersetzt.  
Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen sind daher ab dem 4.11.2020 für zwei Wochen auf der Internetseite 
der Regierung von Oberbayern unter  

 
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/planfeststellung/abgeschlossene_pv_beschluesse/planung_bau/index.html  

 
abrufbar. 

 
9. Als zusätzliches Informationsangebot nach § 3 Abs. 2 S. 1 PlanSiG werden eine Ausfertigung des Beschlusses und eine 

Ausfertigung des festgestellten Planes in der Zeit vom 4. November 2020 bis einschließlich 17. November 20 20 bei der  
 

Stadt Laufen, 
Rathausplatz 1,  
83410 Laufen 

 

und bei der 
 

Gemeinde Saaldorf-Surheim 
Moosweg 2 – Saaldorf,  

83416 Saaldorf-Surheim 
 

zur Einsicht ausgelegt. Zum Gesundheitsschutz im Rahmen der Corona-Pandemie wird dringend gebeten, nach Möglichkeit 
vorrangig von der Internet-Veröffentlichung Gebrauch zu machen. Soweit Betroffene oder Einwender dennoch das Rathaus 
zur Einsichtnahme aufsuchen wollen oder wegen der Schlüsselnummer des Grunderwerbsverzeichnisses aufsuchen 
müssen, bitten wir Sie, sich vorher wegen der Sicherheitsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz telefonisch mit Ihrer 
Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen und einen Termin zur Einsicht in die Antragsunterlagen zu vereinbaren. 
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir zu beachten, dass die Einsichtnahme selbst in einem gesonderten Raum statt-
finden muss, der nur einzeln oder in einer Gruppe entsprechend der örtlich geltenden Größe betreten werden kann. Bitte 
beachten Sie unbedingt die jeweiligen Anforderungen zum Gesundheitsschutz! 

 
10. Mit Ende der oben genannten Auslegungsfrist gilt der Beschluss allen Betroffenen und denjenigen gegenüber, die 

Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. Das gilt nicht für die Beteiligten, denen der Planfeststellungsbeschluss gegen 
Empfangsbestätigung oder mit Postzustellungsurkunde individuell zugestellt worden ist.  

 
11. Nach der öffentlichen Bekanntmachung im Oberbayerischen Amtsblatt kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum Ablauf 

der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich bei der Regierung 
von Oberbayern (Hausanschrift: Maximilianstraße 39, 80538 München, Postanschrift: Regierung von Oberbayern, 80534 
München) angefordert werden.  

 
12. Diese Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Laufen sowie auf der Internetseite der Gemeinde 

Saaldorf-Surheim bereitgestellt und ist über folgenden Link erreichbar: 
 

https://stadtlaufen.de/ bzw. https://www.saaldorf-surheim.de/ 
 

13. Wir weisen darauf hin, dass die Einwender, die im Planfeststellungsbeschluss gesondert erwähnt sind, aus Datenschutz-
gründen mit Nummern angegeben sind. Der auslegenden Gemeinde wird eine Entschlüsselungsliste zur Verfügung gestellt. 
Nach Namensnennung werden durch Bedienstete der Kommunen Einsicht nehmenden Einwendern die zugehörigen 
Nummern mitgeteilt.  

 
14. Für das Bauvorhaben wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Sie ist im Planfeststellungsbeschluss ent-

halten. 
 
 
Saaldorf-Surheim, den 30. Oktober 2020 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 
Andreas Buchwinkler , Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 9 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 

 
Bekanntmachung der Genehmigung der 15. Änderung  

des Flächennutzungsplans der Gemeinde Saaldorf-Surh eim  
für die Bereiche „Gewebegebiet Helfau IV“ und „Am B auhof“ 

 
Mit Bescheid vom 28.10.2020 Aktenzeichen AB 311.1 BLP 896-2019 hat das Landratsamt die 15. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Gemeinde Saaldorf-Surheim für die Bereiche „Gewebegebiet Helfau IV“ und „Am Bauhof“ genehmigt. Die Ertei-
lung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird die           
15. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam.  
 
Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berück-
sichtig wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurden, im Rathaus der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Moosweg 2, 83416 Saaldorf, Zimmer 10 
während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Saaldorf-Surheim geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist dar-
zulegen. 

 
 
Saaldorf, den 29. Oktober 2020 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 
Andreas Buchwinkler , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 10 

Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für die  
2. Änderung des Bebauungsplans „Helfau IV“  

gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Saaldorf-Surheim hat in der Sitzung am 8. Oktober 2020 die 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Helfau IV“ bestehend aus Planzeichnung in der Fassung vom 4.8.2020 und textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 
15.6.2020 als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. Änderung des Bebauungsplans „Helfau IV“ in Kraft. 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die zusammenfasssende Erklärung über die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wur-
den, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde  im Rathaus der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Moosweg 2, 83416 Saaldorf, Zimmer 10 während der allgemeinen 
Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Saaldorf-
Surheim geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird. 
 
 
Saaldorf, den 29. Oktober 2020 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 
Andreas Buchwinkler , Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 11 
Gemeinde Schneizreuth 

 
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der ö ffentlichen Straßen  

und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 
(Reinigungs- und Sicherungsverordnung) 

Vom 14. Oktober 2020 
  

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 375), erlässt 
die Gemeinde Schneizlreuth folgende  
 

Verordnung : 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  
Inhalt der Verordnung  

 
Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sicherungspflichten auf den öffentlichen Straßen 
in der Gemeinde Schneizlreuth. 
 

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortsla ge  
 

(1)  Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze 
mit ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicher-
heitsstreifen, die Geh- und Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und die der Straße dienenden Gräben, Bö-
schungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser Verord-
nung.  

 
(2)  Gehbahnen sind  

 
a)  die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbesondere 

Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen ge-
meinsamen Geh- und Radwege 

 

oder 
 

b)  in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande 
der öffentlichen Straßen  

 
in einer Breite von 0,5 Meter gemessen vom begehbaren Straßenrand aus.  

 
(3)  Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend 

bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes, oder ihr entzogenes Gelände, oder einseitige 
Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayStrWG).  

 
(4)  Landwirtschaftliche Flächen sind von der Satzung ausgenommen. 
 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen 
 

§ 3  
Verbote 

 
(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen 

unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen.  
 
(2)  Insbesondere ist es verboten,  
 

a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche oder sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten 
oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu säubern, Tierfutter auszubringen; 

 
b)  Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; 
 
c)  Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behältnisse sowie Eis und Schnee  

 
1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 
 
2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden 

können, 
 
3.  in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schüt-

ten oder einzubringen. 
 
(3)  Das Abfallrecht bleibt unberührt.  
 



-417- 

Reinigung der öffentlichen Straßen 
 

§ 4  
Reinigungspflicht 

 
(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von 

Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten 
öffentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinter-
lieger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über 
diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischenliegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise 
Zugang oder Zufahrt genommen werden darf.  

 
(2)  Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird 

es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an eine derartige Straße an, während es über eine 
andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung für jede dieser Straßen.  

 
(3)  Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen 

Gründen keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt 
werden kann.  

 
(4)  Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet 

sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen.  
 
(5)  Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- 

und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB. 
 

§ 5  
Reinigungsarbeiten 

 
Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführ-
ten öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsflächen, zu reinigen.  
Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege, die Radwege und die innerhalb der Reinigungsflächen 
befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) nach Bedarf 
 
a)  zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen 

für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat 
auf den Grünstreifen.  
Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere bei feuchter Witterung – die 
Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzuführen. 

 
b)  insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit diese 

innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen.  
 

§ 6 
Reinigungsfläche 

 
(1)  Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwischen der gemeinsamen Grenze des Vorderliegergrund-

stücks mit dem Straßengrundstück, und  
 

a)  bei Straßen der Gruppe A  des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) der Fläche außerhalb der Fahrbahn, 
 
b)  bei Straßen der Gruppe B  des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) einer parallel zum Fahrbahnrand in einer 

Breite von 0,5 m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn, 
 

liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grundstück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen 
aus senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden. 

 
(2)  Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, an die das Grundstück angrenzt, ein-

schließlich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen. 
 

§ 7 
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinter lieger 

 
(1)  Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflä-

chen. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder 
Unternehmer bedienen; das Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen Vorder- und Hinterliegern Vereinbarungen nach 
§ 8 (Aufteilung der Reinigungsarbeiten) abgeschlossen sind.  

 
(2)  Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen 

Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück angrenzt. 
 

§ 8 
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und H interliegern 

 
(1)  Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch 

Vereinbarung zu regeln.  
 
(2)  Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine Entscheidung der Gemeinde über 

die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grund-
stücke der einander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die Entscheidung 
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beantragt werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die Zeitabschnitte in 
demselben Verhältnis zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen. 

 
Sicherung der Gehbahnen im Winter 

 
§ 9  

Sicherungspflicht  
 

(1)  Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 
bestimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öffentlichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder 
ihr Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten.  

 
(2)  § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen 

(§ 2 Abs. 1) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn diese nicht im Straßenreinigungsverzeichnis 
(Anlage) aufgeführt sind.  

 
§ 10 

Sicherungsarbeiten 
 

(1)  Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen 
ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, 
Splitt), oder mit Tausalz, nicht jedoch mit ätzenden Mitteln zu bestreuen. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so 
oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.  

 
(2)  Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet 

oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung frei-
zuhalten.  

 
(3)  Wird die Sicherungsfläche vom gemeindlichen Winterdienst zur Schneeablagerung verwendet (diese Bereiche werden 

jeweils ortsüblich bekanntgegeben), entfällt die Räumpflicht; die Streupflicht besteht in diesen Fällen auf einem Randstrei-
fen von 0,5 m Breite gemessen von der Schneeaufschüttung.  

 
§ 11  

Sicherungsfläche 
 

(1)  Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Geh-
bahn nach § 2 Abs. 2. 

 
(2)  § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.  
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 12  
Befreiung und abweichende Regelungen 

 
(1)  Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 gewährt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die unverzüg-

liche Reinigung besorgt.  
 
(2)  In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte führen würden, die dem Be-

troffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger 
nicht zugemutet werden kann, spricht die Gemeinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet 
des § 8 Abs. 2 sonst eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in Fällen, in 
denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter 
Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden.  

 
§ 13  

Ordnungswidrigkeiten 
 

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen lässt, 
 
2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt, 
 
3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt 20 Jahre. 
 
 
Schneizlreuth, den 26. Oktober 2020 
Gemeinde Schneizlreuth 
 
Wolfgang Simon , Erster Bürgermeister 
 
 



-419- 

Anlage zur Straßenreinigungsverordnung 
(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6) 

 
 
Straßenreinigungsverzeichnis 
 
Gruppe A 
(Reinigungsfläche:  Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte 
Parkstreifen) 
 
Ortsteil 
Schneizlreuth 
 
- Alte Staatsstraße Melleck/Ristfeucht (Steinpass) 
 
Ortsteil  
Weißbach an der Alpenstraße   
 
- Im Mautnerfeld 
- Auenstraße 
- Öderweg 
- Berchtesgadener Straße (Schleife von Anwesen 17 bis 21) 
 
 
Gruppe B   
(Reinigungsfläche:  Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahrbahnränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten 
Breite) 
 
Ortsteil   
Schneizlreuth 
 
- Schneizlreuth 
- Ulrichsholz 
- Fronau 
- Unterjettenberg 
- Kibling 
- Baumgarten 
 
Ortsteil  
Weißbach an der Alpenstraße 
 
- Auenstraße 
- Reiterweg 
- Reitereck 
- Seelauerweg 
- Weikertsteinstraße 
- Stichstraßen Auenstraße (Fl. Nr. 40/2; 369; 360/0) 
- Geislerweg 
- Öderweg 
- Am Litzlbach 
- Sägmühlweg 
- Waldeck 
- Jochbergstraße 
- Berchtesgadener Straße (Abzweig Bushaltestelle bis Sägmühlweg) 
- Grubenweg 
- Brunnhausweg 
- Kirchweg 
- Samerweg 
- Harbachweg 
- Prümbachweg 
- Inzeller Straße (Nagling) 
 
 
Bek. Nr. 12 

Gemeinde Schneizreuth 
 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für  Amtshandlungen 
im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Schneizlreuth  

 
Die Gemeinde Schneizlreuth erlässt aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes und Art. 23 der Gemeindeordnung folgende  
 

Satzung  
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis: 

 
Die Gemeinde Schneizlreuth erhebt für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, die sie in Ausübung hoheitlicher Gewalt vornimmt 
(Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Auslagen). 
 
Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenverzeichnis (Kommunales Kostenverzeichnis, KommKVz), das Anlage zu 
dieser Satzung ist. Für Amtshandlungen, die nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr erhoben, die nach im 
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Kostenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, beträgt 
die Gebühr fünf bis fünfundzwanzigtausend Euro. 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 6. November 2001 außer Kraft. 
 
 
Schneizlreuth, den 26. Oktober 2020 
Gemeinde Schneizlreuth 
 
Wolfgang Simon , Erster Bürgermeister 
 
 
Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz) 
 

 

Tarif-
gruppe  

 

Tarif-
Nr. 

 

Gegenstand 
 

Gebühr 
Euro 
 

0  Allgemeine Verwaltung   

00 
 

Allgemeine Amtshandlungen 

Vorschriften der Tarifgruppen 01-8 des Kostenverzeich-
nisses gehen den Vorschriften der Tarifgruppe 00 vor 
 

 

 000 Anordnungen für den  Einzelfall  15 bis 600 € 

 
001 Beglaubigungen 1: 

Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien und dgl. 
von eigenen, dem eigenen Wirkungskreis zuzurechnen-
den2 Urkunden 

 
1. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotoko-

pien und dgl. nicht von der Gemeinde selbst herge-
stellt sind 

 
2. wenn die zu beglaubigenden Abschriften, Fotoko-

pien und dgl. von der Gemeinde selbst hergestellt 
sind 

 

 

 
 
 
 
0,75 € je angefangene Seite bis zu der für 
die Erteilung des Originals vorgesehenen 
Gebühr, mindestens 5 € 
 
5 € im Einzelfall 
Werden mehrere Abschriften, Fotokopien 
und dgl. gleichzeitig beglaubigt, kann die 
Gebühr pro Beglaubigung auf die Hälfte 
ermäßigt werden. 
 

 
002 Bescheinigungen:  

1. Erteilung einer Bescheinigung über steuerlich ab-
setzbare Spenden 
 

2. Erteilung einer sonstigen Bescheinigung 
 

 

kostenfrei (vgl. Bekanntmachung vom      
2. August 2000, AllMBl S. 571) 
 
5 bis 75 € 

 
003 Einsicht in Akten und amtliche Bücher:  

Einsicht in Akten und Bücher, soweit diese nicht in ei-
nem gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird. 
Die Gebühr erhöht sich um die Hälfte, wenn seit dem 
Abschluss der Akten oder Bücher mehr als zehn Jahre 
vergangen sind. Gebührenfrei ist die Einsicht in Rechts-
vorschriften, Flächennutzungspläne und ähnliche für die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit bestimmte Schriftstücke 
oder Pläne. 

 

 

0,75 € je Akte oder Buch, mindestens 5 € 

 
004 Fristverlängerungen:  

1. Verlängerungen einer Frist, deren Ablauf einen 
neuen Antrag auf Erteilung einer gebühren- pflichti-
gen Genehmigung, Erlaubnis oder Bewilligung erfor-
derlich machen würde 
 

2. Fristverlängerung in anderen Fällen 
 

 

10-25 % der für die Genehmigung, Erlaub-
nis oder Bewilligung vorgesehenen Ge-
bühr, mindestens 5 € 
 
 
5 bis 60 € 

                                                           

1  Die Beglaubigung von Ablichtungen eigener, aber dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnender Urkunden, von 
Urkunden anderer Stellen sowie von Unterschriften und Handzeichen ist, soweit die Gemeinden dafür zuständig sind 
(vgl. § 1 der Verordnung über die zur amtlichen Beglaubigung befugten Behörden - BayRS 2010-1-1-1- in Verbindung 
mit Art. 33, 34 BayVwVfG), dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnen. 

2  Tarif-Nr. 001 gilt auch, wenn eine Verwaltungsgemeinschaft Urkunden einer Mitgliedsgemeinde beglaubigt. 
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005 Zweitschriften:  

Erteilung einer Zweitschrift 

 

10-50% der für die Erstschrift vorgesehe-
nen Gebühr, mindestens 15 €. 
Ist die Erteilung der Erstschrift gebühren-
frei, beträgt die Gebühr 0,50 € je angefan-
gene Seite, mindestens aber 15 €. 
 

12  Feuerbeschau   

 
120 

 

Feuerbeschau (§ 3 Abs. 2 der Verordnung über die Feu-
erbeschau - FBV) 
 

1. wenn keine oder nur geringfügige Mängel festge-
stellt werden, 

 

2. wenn erhebliche Mängel festgestellt werden 
 

 

 
 
 

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 
 

 
15 bis 1.000 € 

 
121 

 

Übertragung der Durchführung der Feuerbeschau auf 
Betriebe und sonstige Einrichtungen, für die nach Art. 15 
BayFwG Werkfeuerwehren bestehen  
(§ 3 Abs. 4 FBV) 
 

 

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 
 

 122 Anordnung zur Beseitigung von Mängeln (§ 6 FBV) 15 bis 1.000 € 

6  Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   

61  Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 3  

 
610 

 

Ausübung des Vorkaufsrechts (§ 28 Abs. 2 Satz 1, 
§§ 24 ff. BauGB) 
 

 

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 
 

 
611 

 

Herabsetzung des Verkaufspreises auf den Verkehrs-
wert (§ 28 Abs. 3 BauGB) 
 

 

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 
 

 612 Gebote nach §§ 176 bis 179 BauGB kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 

 
613 

 

Erteilung einer Genehmigung nach §§ 172 ff. BauGB im 
Vollzug einer Erhaltungssatzung 
 

 

15 bis 1.000 € 

 
614 

 

Versagung einer Genehmigung nach §§ 172 ff. BauGB 
 

 

kostenfrei 

 
615 

 

Bestätigung der Gemeinde, dass das Bauvorhaben nicht 
im Gebiet einer Erhaltungssatzung liegt 
 

 

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 KG 

62  Zweckentfremdung von Wohnraum   

 
620 

 

Genehmigung nach Art. 3 des Gesetzes über die Zweck-
entfremdung von Wohnraum 
 

 

50 bis 2.500 € 

63  
 

Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegeset-
zes (BayStrWG) 
 

 

 
630 

 

Erlaubnis für Sondernutzungen an gemeindlichen Stra-
ßen, Wegen und Plätzen (Art. 18, 19 und 22a BayStrWG) 
 

 

10 bis 150 € 

 631 Anordnung nach Art. 18a Abs. 1 Satz 1 BayStrWG 10 bis 600 € 

 
632 

 

Ersatzvornahme nach Art. 18a Abs. 1 Satz 2 BayStrWG 
 

 

50 bis 2.500 € 

 
633 

 

Bescheid über die Umlegung des Aufwands aus der 
Baulast für öffentliche Feld- und Waldwege auf die Be-
teiligten (Art. 54 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 2 BayStrWG) 
 

 

kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 

67  Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung   

 
670 

 

Befreiung von in der Verordnung festgelegten Verboten  
 

 

10 bis 375 € 

 671 
 

Befreiung oder sonstige angemessene Regelung wegen 
unbilliger Härte 
 

 

10 bis 75 € 

 

                                                           
3  Vgl. auch Nrn. 1.5.1 und 1.5.2 der Bekanntmachung vom 20. Januar 1999 (AIIMBI S. 135). 


